
650 *

(Aneignung von gewe Gegenſtänden
ohne Willen des Eigenthümers.) Es wird eine Anzahl
Kreuze oder Roſenkränze (mit Abläſſen) geweiht, die zum Austheilen
beſtimmt ſind Wenn N ohne Wiſſen und Willen des Eigen⸗
hümers einen dieſer geweihten Gegenſtände für ſich ehielte, würde

die äſſe QAmi gewinnen können?
Antwort Nein, er und gewiß nicht Denn wenn man

einen Gegenſtand mit Ablaßweihe nicht einmal rechtmäßig
Quſfen oder leihen kann, um die Abläſſe daran zu erlangen, Uum
wie viel weniger würde dies der Fall ſein, wenn 37  emand einen

Gegenſtand unrechtmäßig ſich aneignete! Eine unrechtmäßige
Handlung intendirt die Kirche er nie egnaden. Schon das
alte bezügliche Decret von Alexander VII „Die Abläſſe gehen nicht
von der Perſ für die ſie geweiht, oder denen ſie von dieſer zuerſt
ausgetheilt worden, auf andere über“ iſt wahrlich für gedachten
Annexander ni weniger als günſtig. Da könnte doch einer, der
einen olchen Gegenſtand noe oder erbt, mit eit mehr Recht die
Abläſſe desſelben zu haben vermeinen; und dennoch hat er ſie gleich  —
alls nicht, alſo V weniger dann der Mauſer; eS auch, da
dieſer QAbel gedacht habe „Der Eigenthümer iſt mein Freund, ETL

ma ſich ſicher ni daraus, iſt nicht invitus. daß auch ich einen
dieſer Gegenſtände habe; wenn er's wüßte, würde beſtimmt agen
behalt' ihn nur.“ Wenn das alles ſo weiß, agte
EL ES denn dem Eigenthümer nicht gleich oder doch In der Folge? Auch
bei den Urtula Hliorum dgl kann ſehr häufig alles das
ſagen, was ſich einredet, aber dennoch in und etben Urta.
bis zUum Augenblicke, wo der ater auf irgend eine Weiſe
kennen läßt, daß ſich damit zufrieden gibt „Supponiren“ kann
man das wohl inſoweit, als allenfalls die rage von
ſtitution“ abet in's Ie kommt. Sollte aber N. ſagen: ＋ ich habe
bei der Austheilung U doch auch Mühe gehabt, und für die
habe ich Nichts, und bekomme auch Er Nichts,“ ſo möge ſich
vergegenwärtigen oder erkundigen, Ute viele Bedingungen da ſein
müſſen, Um eine compensatio 0eceulta als rechtmäßig anſehen zu
können; kurz, ſolang der igenthümer ihm den Roſenkranz nicht als
eigen zuerkennt, ird umſonſt daran (wie Manche ich ausdrücken)
äſſe herabbeten. Die gilt alſo, venn EL denſelben wirklich
ohne illen des Eigenthümers für ſich behielt E konnte jedoch
die Zuſtimmung reſp Vorausſetzung des Eigenthümers, daß auch

einen dieſer Gegenſtände für ſich ehalte, mn den Umſtänden
oder orten elbſt womit ETL demſelben die Gegenſtände zum Ver⸗
heilen übergab, beſtimmt genug liegen, daß obige AntwoI  I anders,  Rnämlich ejahen 3u lauten hat.


